
RR\467507DE.doc PE 309.073

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
1999













2004

Sitzungsdokument

ENDGÜLTIG
A5-0137/2002

24. April 2002

*
BERICHT
über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des 
Abkommens über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Indien
(KOM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS))

Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie

Berichterstatter: Bashir Khanbhai



PE 309.073 2/11 RR\467507DE.doc

DE

Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs
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Änderungsanträge zu einem Legislativtext

In den Änderungsanträgen werden Hervorhebungen in Fett- und Kursivdruck 
vorgenommen. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile des 
Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen 
Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, die in einer 
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Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 27. September 2001 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für einen Beschluss des 
Rates über den Abschluss des Abkommens über die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Indien  
(KOM(2001) 448 - 2001/0175 (CNS)).

In der Sitzung vom 4. Oktober 2001 gab die Präsidentin des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass sie diesen Vorschlag an den Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie 
als federführenden Ausschuss sowie an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, 
Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik und den Haushaltsausschuss 
als mitberatende Ausschüsse überwiesen hat (C5-0451/2001).

Der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie hatte in seiner Sitzung vom 
18. September 2001 Bashir Khanbhai als Berichterstatter benannt.

Der Ausschuss prüfte den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 23. Januar 2002 und 
23. April 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Carlos Westendorp y Cabeza, Vorsitzender; Peter 
Michael Mombaur, Yves Piétrasanta und Jaime Valdivielso de Cué, stellvertretende 
Vorsitzende; Bashir Khanbhai, Berichterstatter; Gordon J. Adam (in Vertretung von Imelda 
Mary Read), Nuala Ahern, Konstantinos Alyssandrakis, Sir Robert Atkins, Luis Berenguer 
Fuster, Freddy Blak (in Vertretung von Marianne Eriksson), Gerard Caudron, Giles Bryan 
Chichester, Nicholas Clegg, Concepció Ferrer, Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm 
Harbour (in Vertretung von John Purvis), Roger Helmer (in Vertretung von Angelika Niebler), 
Hans Karlsson, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika 
Mann, Marjo Matikainen-Kallström, William Francis Newton Dunn (in Vertretung von Willy 
C.E.H. De Clercq), Josu Ortuondo Larrea (in Vertretung von Claude Turmes), Paolo Pastorelli, 
Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (in Vertretung von Colette Flesch), Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Daniela Raschhofer, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya (in Vertretung von 
Guido Bodrato, gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Mechtild Rothe, Paul Rübig, 
Esko Olavi Seppänen, Gary Titley, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique 
Vlasto und Olga Zrihen Zaari.

Die Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, 
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik ist diesem Bericht beigefügt. Der 
Haushaltsausschuss hat am 13. September 2001 beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am 24. April 2002 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens über die wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 
Indien (KOM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2001) 448)1,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Abkommens über die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Indien,

– gestützt auf Artikel 170 und Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags,

– vom Rat gemäß Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags konsultiert 
(C5-0451/2001),

– gestützt auf Artikel 67 und  Artikel 97 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und 
Energie und der Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 
Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik (A5-0137/2002), 

1. billigt den Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten und der Republik 
Indien zu übermitteln.

1 ABl. C 304 E vom 30. 10. 2001, S. 241.
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BEGRÜNDUNG

Mit diesem Abkommen über die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen der 
EG und Indien ist Indien nach China, der Russischen Föderation und Argentinien ein weiteres 
Land, das seine Forschungsaktivitäten mit denen der Europäischen Gemeinschaft verbindet. Die 
Zusammenarbeit im Forschungsbereich zwischen der EG und Indien ist jedoch nichts Neues. Im 
Rahmen des Programms „Zusammenarbeit für Entwicklung“ der Forschungsrahmenprogramme 
der Europäischen Union haben die Gemeinschaft und Indien bereits gemeinsame 
Forschungsvorhaben durchgeführt. In den vergangenen sechs Jahren hat die Europäische Union 
42 Vorhaben unterstützt. Insgesamt 53 Vorhaben wurden aus dem 4. und 5. 
Forschungsrahmenprogramm finanziert.

Die Europäische Union ist Indiens wichtigster Handelspartner und größter ausländischer 
Kapitalgeber. Dennoch bewegen sich Handel und Investitionen weit unter dem erstrebenswerten 
Niveau!

Indien wendet 2,5 Milliarden € (0,72% seines BIP) für Forschung und technologische 
Entwicklung (FTE) auf. Die Verwaltung der Forschung liegt in Indien bei dem von der Regierung 
finanzierten Rat für wissenschaftliche und industrielle Forschung (Council of Scientific & 
Industrial Research, CSIR), der 25.000 Wissenschaftler und Hilfspersonal beschäftigt. Dabei 
handelt es sich um die größte aus öffentlichen Mitteln finanzierte Einrichtung für industrielle 
Forschung und technologische Entwicklung auf der Welt; abgedeckt werden die Bereiche 
Luftfahrttechnik, Meeresforschung, Molekularbiologie, Metallurgie, Chemikalien, Bergbau, 
Lebensmittel, Erdöl, Leder und Umwelt . Die Industrie trägt 17% zum gesamten 
Forschungshaushalt in Indien bei, und diese Beteiligung würde sich durch die internationale 
Zusammenarbeit im Bereich Luftfahrt und Chemietechnik erhöhen.

In den vergangenen sechs Jahren wurden aus dem 4. und 5. Rahmenprogramm 42 Vorhaben im 
Bereich Technologie und Forschung von der Europäischen Union (EU) gefördert. Diese 
Vorhaben ermöglichen es indischen Wissenschaftlern und IT-Experten, mit europäischen 
Einrichtungen im Bereich Forschung und Entwicklung zusammenzuarbeiten. Für die 42 in den 
vergangenen 6 Jahren durchgeführten Vorhaben wurden 23 Millionen € (14,5 Millionen ₤) 
aufgewendet; die Vorhaben konzentrierten sich auf folgende Bereiche:

 Gesundheit – zum Beispiel armutsbedingte Krankheiten, Gesundheit von Kindern, Hygiene
 Wasser – zum Beispiel Wüstenbildung, Entsalzung, Schädlingsbekämpfungsmittel, 

Wasserhaushalt
 Fischerei – zum Beispiel Aquakultur
 Nahrungspflanzen – zum Beispiel Sojabohnen, biologische Vielfalt in der Landwirtschaft
 Energie – zum Beispiel erneuerbare Energieträger.

Das vom EU-Kommissionsmitglied Lamy (Handel) und Herrn Murli Manohar Joshi (Minister 
für die Entwicklung der Humanressourcen und Wissenschaft & Technik) unterzeichnete 
Abkommen wird vom Berichterstatter begrüßt. Das Abkommen wird nicht nur indischen 
Wissenschaftlern die Teilnahme an Forschungsaktivitäten der Europäischen Union ermöglichen, 
sondern auch europäischen Wissenschaftlern den Zugang zu ähnlichen indischen Programmen. 
Vor dem Abschluss des Abkommens muss das Europäische Parlaments gemäß dem EG-Vertrag 
konsultiert werden.
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Im Abkommen ist Folgendes vorgesehen:

 Beteiligung von Forschungsinstituten, sonstigen Forschungseinrichtungen und 
Personen an FTE-Projekten der anderen Vertragspartei

 Zusammenlegung bereits laufender FTE-Projekte 
 Besuch und Austausch von Wissenschaftlern und technischen Experten
 Gemeinsame Veranstaltung von wissenschaftlichen Seminaren und Konferenzen
 Konzertierte Aktionen zur Verbreitung der Ergebnisse und zum Austausch von Erfahrungen 
 Austausch und gemeinsame Nutzung von Ausrüstung und Materialien sowie von   

Forschungseinrichtungen
 Austausch von Wissen über Gepflogenheiten, Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften.

Der Berichterstatter möchte einige Bereiche hervorheben, in denen die EU-Mittel für Forschung 
und Entwicklung am wirksamsten in Indien eingesetzt werden könnten, in einem Land, das sich 
durch wissenschaftliche Fähigkeiten und geeignete Infrastruktur bis hinunter auf die Ebene der 
Dörfer auszeichnet, wie es sie im Afrika südlich der Sahara sonst nirgendwo gibt.

a) HIV/AIDS:
Die Europäische Union hat über 440 Millionen € für Forschung und Entwicklung im Bereich 
HIV/AIDS für die nächsten 5 Jahre bereitgestellt. Statistiken über HIV/AIDS beruhen oft auf 
einer beschränkten und – nach Ansicht des Berichterstatters – ungenauen Datenerhebung. Es ist 
von grundlegender Bedeutung, Daten über eine große Anzahl von Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen eines Landes zu erheben und dabei soziale und religiöse Faktoren 
sowie die Beschäftigungssituation zu berücksichtigen, z.B. die Nähe von Bergwerken oder 
Stadtgebieten, sowie weitere Faktoren, so dass eine realistische „diagnostische“ Bewertung 
stattfinden kann. Die Anzahl der noch nicht erkrankten Infizierten muss festgestellt werden, 
außerdem die Anzahl der Kranken, die in Behandlung  sind, und der Kranken, die eine 
Sekundärinfektion haben, z.B. Tuberkulose. Verzeichnisse über Alter und Geschlecht der 
Patienten, die Behandlungsform, die toxischen Auswirkungen und den Lebensabschnitt vom 
Beginn der Behandlung an würden wertvolle Informationen für die Zuteilung von Mitteln liefern, 
um die Bekämpfung von HIV/AIDS in Entwicklungsländern zu unterstützen. 

b) ERNEUERBARE ENERGIE:
Die Entwicklungsländer können ohne den Zugang zu kostengünstiger erneuerbarer Energie die 
Armut nicht besiegen. Die Europäische Union kann kostengünstig  indische Technologie und 
wissenschaftliche Fähigkeiten nutzen, um einfache und kostengünstige Anlagen zu entwickeln, 
die vor Ort hergestellt werden und mit denen Wind- und Sonnenenergie in Elektrizität 
umgewandelt werden können. Die Verfügbarkeit solcher Anlagen würde die ländlich geprägten  
Wirtschaftssysteme der armen Länder verändern.

c) LEBENSMITTELINDUSTRIE: 
Die meisten Entwicklungsländer verlieren einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen, da ihre 
Landbevölkerung nicht in der Lage ist, ihre Erzeugnisse so zu verarbeiten, zu verpacken und zu 
verkaufen, dass sie auf ausländische Märkte geliefert werden können und dort verkäuflich sind. 
Dies ist ein weiteres Gebiet, auf dem die Europäische Union indische Technologie und 
wissenschaftliche Fähigkeiten nutzen muss, um einfache Systeme zu entwickeln, die in 
ländlichen Gebieten eingesetzt werden  können.
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17. April 2002

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR AUSWÄRTIGE 
ANGELEGENHEITEN, MENSCHENRECHTE, GEMEINSAME SICHERHEIT UND 

VERTEIDIGUNGSPOLITIK

für den Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens über die 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Republik Indien 
(KOM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175 (CNS))

Verfasser der Stellungnahme: Pere Esteve

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 12. September 2001 benannte der Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik Pere Esteve 
als Verfasser der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 19. März und 
15.-16. April 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Schlussfolgerungen einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Geoffrey Van Orden, amtierender Vorsitzender; Christos 
Zacharakis, stellvertretender Vorsitzender; Pere Esteve, Verfasser der Stellungnahme; Ole 
Andreasen, Alexandros Baltas, André Brie, John Walls Cushnahan, Joseph Daul (in Vertretung 
von Gunilla Carlsson), Glyn Ford, Michael Gahler, Per Gahrton, Gerardo Galeote Quecedo, Jas 
Gawronski, Vitaliano Gemelli (in Vertretung von Armin Laschet), Alfred Gomolka, Vasco Graça 
Moura (in Vertretung von Franco Marini), Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jules Maaten (in 
Vertretung von Bob van den Bos), Nelly Maes (in Vertretung von Reinhold Messner), Cecilia 
Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols i Germà, Doris Pack (in Vertretung von 
Hugues Martin), Jacques F. Poos, Lennart Sacrédeus (in Vertretung von Philippe Morillon), 
Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Amalia Sartori, 
Elisabeth Schroedter, Ioannis Souladakis, The Earl of Stockton (in Vertretung von Arie M. 
Oostlander), Ilkka Suominen, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Maj Britt Theorin (in 
Vertretung von Véronique De Keyser), Demetrio Volcic, Jan Marinus Wiersma und Matti Wuori.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Beziehungen zwischen der EU und Indien, der weltweit größten Demokratie und dem Land 
mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt, reichen bis Anfang der 60er Jahre zurück, als Indien 
zu den ersten Ländern gehörte, die diplomatische Beziehungen mit der damaligen Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft aufnahmen. In der Folgezeit wurden eine Reihe bilateraler Abkommen 
mit der EU unterzeichnet, darunter im Jahr 1993 ein Kooperationsabkommen, das sich 
hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, auf die Bereiche Handel und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit bezieht.

Institutionelle Grundlage für die politischen Beziehungen zwischen der EU und Indien ist die 
Gemeinsame Politische Erklärung, die gleichzeitig mit dem oben genannten Kooperationsab-
kommen unterzeichnet wurde und die in der Folgezeit zu zahlreichen Treffen auf Ebene von 
Ministern und leitenden Beamten führte. 1996 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung 
über den Ausbau der Partnerschaft (KOM(1996) 275), und am 28. Juni 2000 fand in Lissabon 
das erste Gipfeltreffen zwischen der EU und Indien statt. Für die EU stellte dies einen Akt der 
Akzeptanz dar, dass Indien eine wichtige politische und wirtschaftliche Macht auf internationaler 
Ebene ist, auch wenn das Land nach wie vor gewaltige soziale, wirtschaftliche und ökologische 
Probleme hat. Die auf dem Gipfel verabschiedete Gemeinsame Erklärung sah einen stärkeren 
politischen Dialog im Rahmen regelmäßiger Treffen auf hoher Ebene vor. Die EU hat fortlaufend 
auf die Bedeutung einer weiteren Intensivierung des Dialogs auf allen Ebenen hingewiesen, und 
die Einrichtung des „Round Table“ Indien-EU ist ein weiteres Beispiel für dieses Bestreben. 

Im November 2001 fand in Neu Delhi das zweite Gipfeltreffen EU-Indien statt, dabei wurde die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU und Indien weiter gefestigt und ein neuer Aktionsplan 
mit konkreten Zielen verabschiedet, die rechtzeitig vor dem dritten Gipfeltreffen, das in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2002 in Kopenhagen stattfinden soll, erreicht werden sollen.

Die Beziehungen zwischen der EU und Indien sind weiterhin intensiv, insbesondere im Bereich 
der Entwicklung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die EU schickt sich an, der wichtigste 
Partner Indiens in der „Neuen Ökonomie“ zu werden, einschließlich Informations- und Biotech-
nologie. Vor diesem Hintergrund stellt die Unterzeichnung des Abkommens über die wirtschaft-
liche und technologische Zusammenarbeit auf dem Gipfel in Neu Delhi einen wichtigen 
Meilenstein dar. 

Kommissar Patten hat in seiner Rede in Neu Delhi im Januar 2001 darauf hingewiesen, dass das 
(zu unterzeichnende) Abkommen nicht nur die Grundlage für gemeinsame Anstrengungen im 
Bereich Forschung und technologische Entwicklung schaffen würde, sondern sich auch den 
Herausforderungen von Krankheit, Hunger und Armut widmet.

Das Abkommen, das „stillschweigend um jeweils fünf Jahre verlängert werden kann“, „stützt 
sich auf die Grundsätze des beiderseitigen Nutzens, der beiderseitigen Möglichkeiten, an den 
Programmen und Maßnahmen, die für den Zweck des Abkommensentwurfs von Bedeutung sind, 
mitzuwirken“2. Es sieht die Beteiligung von Einzelpersonen und Institutionen (beispielsweise 
Universitäten) der beiden Seiten an den Forschungsprojekten der jeweils anderen Vertragspartei 
vor, eine Zusammenlegung bestimmter FTE-Projekte, den Austausch und die gemeinsame 
Nutzung von Ausrüstung, Materialien, Informationen und Daten sowie Besuche und Austausch 
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und anderem geeigneten Personal zur Teilnahme an Sitzungen 
und anderen Forschungsmaßnahmen.

2 Begründung, KOM(2001) 448, 30.7.2001, S. 2.
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Indien hat eine Reihe sich entwickelnder Wirtschaftssektoren und würde von diesem Abkommen 
auf der Ebene der Partnerschaft profitieren, da es keine direkten finanziellen Verpflichtungen für 
die EU gibt. Als Entwicklungsland würde Indien jedoch nach wie vor das Recht haben, sich an 
EU-Forschungsmaßnahmen, die mit der Entwicklung verbunden sind, zu beteiligen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und 
Verteidigungspolitik ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Außenhandel, 
Forschung und Energie, folgende Punkte in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. Der Ausschuss teilt die Auffassung des Berichterstatters des Ausschuss für Industrie, 
Außenhandel, Forschung und Energie und begrüßt es, dass er dem Abschluss des 
Abkommens zustimmt.

2. Der Ausschuss betont, dass Indien weltweit die größte Demokratie ist und die 
Beziehungen zwischen der EU und Indien bis Anfang der 60er Jahre zurückreichen. 

3. Der Ausschuss stellt fest, dass das wesentliche Ziel des Abkommens darin besteht, 
gemeinsame Forschungsmaßnahmen in wissenschaftlichen und technologischen 
Bereichen von gemeinsamem Interesse zwischen der Gemeinschaft und Indien zu fördern 
und zu erleichtern, dass das Abkommen jedoch nicht die Beteiligung Indiens als 
Entwicklungsland an gemeinschaftlichen Maßnahmen im Bereich der Forschungs-
anstrengungen für die Entwicklung berührt.

4. Der Ausschuss unterstützt die EU-Position, dass die Verstärkung und Institutionalisierung 
des politischen Dialogs mit Indien wichtig ist, einschließlich eines Dialogs in 
Sicherheitsfragen, und dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien in anderen 
Bereichen gestärkt werden muss.

5. Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die Unterzeichnung und den Abschluss des 
Abkommens, verweist jedoch auf die Notwendigkeit, den Aspekt der Menschenrechte bei 
den weiteren Gesprächen zwischen der EU und Indien einzubeziehen.

6. Der Ausschuss betont außerdem, dass die Aufrechterhaltung und Stärkung der inter-
nationalen Maßnahmen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen ein wichtiges Element der 
auswärtigen Politik der EU darstellt.

7. Der Verfasser begrüßt abschließend die Tatsache, dass das Thema Kaschmir auf der 
Tagesordnung der angesprochenen Gipfeltreffen steht.


